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Rechtssatz

Die Zulässigkeit der Beschwerde betre:end die aufschiebende Wirkung setzt die Erhebung einer Beschwerde auch in

der Hauptsache voraus. Die Wieder-Zuerkennung der gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG 2014 ausgeschlossenen

aufschiebenden Wirkung ist nämlich nicht Selbstzweck, sondern zielt darauf, dass der Betro:ene nicht einseitig mit

den Folgen einer potenziell rechtswidrigen behördlichen Entscheidung so lange belastet wird, bis sein

Rechtsschutzgesuch (seine Beschwerde) endgültig erledigt ist. Unter dem Gesichtspunkt der E:ektivität des

Rechtsschutzes ist dabei auch maßgeblich, ob durch den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung per se bzw. durch

den dadurch ermöglichten sofortigen Vollzug eines Bescheides der mögliche Erfolg mit einer (in der Hauptsache

erhobenen) Beschwerde ins Leere läuft. Wurde (noch) keine Beschwerde in der Hauptsache erhoben und somit die

Rechtmäßigkeit des Bescheides, dessen Vollzug aufgeschoben werden soll, gar nicht in Frage gestellt, dann fehlt ein

Rechtschutzbedürfnis in Bezug auf die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung für eine (noch) nicht eingebrachte

Beschwerde.
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